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per E-Mail an: hafenlinz@gmail.com 
 
 
Christian Swoboda, 
Urnenbeisetzung außerhalb des Urnenhains 
 
 
Sehr geehrter Herr Swoboda! 
 
Zu Ihrem Anliegen vom 11. November 2020 um Abgabe einer entsprechenden Stellungnahme, 
kann ich Ihnen nur die Rückmeldung geben, dass die Abteilung Gesundheit wertfrei die 
bestehende Rechtslage zu vollziehen hat.  
 
Die inhaltliche Ausgestaltung des Oö. Leichenbestattungsgesetzes liegt in den Händen des 
Gesetzgebers. Dass die Regelungen die der Gesetzgeber getroffen hat nicht in Ihrem Sinne sind, 
ist bekannt und wurde auch meines Wissens schon mehrfach besprochen. Eine wiederholte 
Befassung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ändert an dieser Entscheidung aber nichts, da 
diese Entscheidung wie gesagt nicht hier zu treffen ist. Zudem können wir die Bestimmungen des 
Oö. Leichenbestattungsgesetzes nicht entgegen dem – entweder ausdrücklichen oder durch 
Interpretation zu erkundenden – erklärten Willen des Gesetzgebers auslegen.  
 
Auch wenn es Menschen gibt, die in oberösterreichischen Gewässern beigesetzt werden möchten, 
so sieht der Landesgesetzgeber nach der derzeitigen Rechtslage diese Möglichkeit in 
Oberösterreich mangels Beisetzungsort, der erwarten lässt, dass die Urne pietät- und würdevoll 
behandelt wird, jedoch nicht vor. Letztlich sind Regelungen wo und unter welchen Umständen 
Beisetzungen zu erfolgen haben, eben eine Entscheidung die ein demokratisches Gremium – hier 
der Landtag – zu treffen hat, der sich mit dieser Frage auch schon auseinandergesetzt hat.  

 
Es ist mir ein Anliegen Ihnen gegenüber sehr klar und offen die Dinge so zu benennen wie sie 
sind, da ich überzeugt bin, dass Sie Verständnis dafür haben, was von dieser Stelle aus 
veränderbar ist und was nicht. 

 
Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit in dieser herausfordernden Zeit!  
 
Für das Amt der Oö. Landesregierung 
im Auftrag 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mag. Jakob Hochgerner 
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